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Anwesend sind: 

Vorsitzender 

Herr Albert Jansen  

Mitglieder CDU 

Herr Johannes ten Brink  
Herr Botho Brouwer  
Herr Christoph Byloos  
Frau Petra Geerling  
Herr Sven Westhoff  

Mitglieder SPD 

Herr Baki Atas  
Herr Dieter Baars  
Herr Ludger Gerritschen  
Herr Harald Peschel  
Herr Arno Rudolph  
Herr Bernd Schoppmann  

Mitglieder GRÜNE 

Frau Gabriele Hövelmann  
Herr Herbert Kaiser  

Mitglieder BGE 

Herr Jörn Bartels  
Herr Joachim Sigmund als Vertreter für Mitglied Straver 
Herr Simon Terhorst als Vertreter für Mitglied Leypoldt 

Mitglieder AfD 

Herr Christoph Kukulies  

von der Verwaltung 

Herr Dr. Stefan Wachs Erster Beigeordneter 
Frau Nicole Bartsch  
Frau Lina Hertz Auszubildende 
Herr Mark Verholen  
Frau Nicole Jansen Schriftführerin 
 
 
 
 
Der Vorsitzende Jansen eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung um 17.00 Uhr.  
Er begrüßt die Damen und Herren des Ausschusses, die Vertreter der Verwaltung und der 
örtlichen Presse und die Einwohner. 
Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht zugestellt wurde. 
Zur Tagesordnung werden keine Einwände vorgebracht. 
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I. Öffentlich 
 
 
1. Einwohnerfragestunde 
  

Seitens der Anwesenden meldet sich keiner zu Wort. 
 
 
  

2. Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 25.10.2022 
  

Zur vorgelegten Niederschrift werden seitens der anwesenden Ausschussmitglie-
der keine Einwände vorgebracht. Somit wird diese für den Ausschuss vorgelegte 
Niederschrift gemäß § 21 Abs. 4 der Geschäftsordnung vom Vorsitzenden und 
der Schriftführerin unterzeichnet. 
 
 
 

3. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023; 
hier: Beratung in den Fachausschüssen 
        - Maßnahmen des Fachbereiches 5 - Stadtentwicklung 
Vorlage: 05 - 17 0813/2022 

  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs übernimmt in diesem Jahr die Informationen zum 
Haushalt, da Herr Bartel krankheitsbedingt ausfällt. 
Zu Beginn teilt er mit, dass der Entwurf des Haushalts bereits im Sommer dieses 
Jahres aufgestellt wurde; mit all seinen Ungenauigkeiten. Dies bedingt nunmehr 
eine Veränderungsliste zu den abschließenden Haushaltsplanberatungen, die 
möglicherweise umfangreicher als in den Vorjahren ausfallen könnte, da der 
Haushalt dieses Jahr sehr frühzeitig vorgestellt wurde. 
Hinsichtlich der Vorgehensweise ist von der Stadtkämmerei vorgeschlagen, im 
Fachbereich 5 das bauliche Tun nicht mehr so umfangreich wie in den Vorjahren 
abzubilden. Vielmehr soll die Konzentration im nächsten Jahr auf der Planung 
liegen. Hier soll das Augenmerk wesentlich auf die Planung Geistmarkt und Klei-
ner Löwe gelegt werden. Im besten Falle erfolgen durch den Rat die entspre-
chenden Beschlüsse zur Ausbauplanung, mit entsprechenden Verpflichtungser-
klärungen und abschließenden Vertragswerken, so dass man mit dem Bau der 
Maßnahme in 2024 beginnen kann.  
Zudem ist noch das Budget der Bau- und Grundstücksordnung derzeit beim 
Fachbereich 5 angesiedelt, obwohl es mit der bekannten Umordnung von der 
Fachbereichsleitung 6, Frau Bartsch, mitgenommen wurde. Frau Bartsch wird zu 
diesem Teilbereich vortragen. 
Das Budget 500 ist insgesamt in 7 Teilbereiche untergliedert. Den Schwerpunkt 
wird er in die Bereiche „Räumliche Planung“ und „Straßen, Wege, Plätze, Ver-
kehrsanlagen“ legen. Frau Bartsch wird zum Teilbereich der Bau- und Grund-
stücksordnung Informationen geben.  
Im Budget 1.100.09.01.01 „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen“ 
macht das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2025 einen großen Teil aus. In 
der vergangenen Woche hat das Forum Innenstadt stattgefunden und dort wurde 
mitgeteilt, welche Programme originär im ISEK 2025 mit der Städtebauförderung 
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des Landes laufen. Dazu zählen das Hof- und Fassadenprogramm, der Verfü-
gungsfonds, aktive Stadt- und Ortsteilzentren. Im nächsten Jahr wird das Sanie-
rungsgebiet Blücherstraße auf den Weg gebracht werden und das City-
Management wird fortgeführt. Parallel wird gemeinsam mit der Wirtschaftsförde-
rung und der Emmericher Erschließungsgesellschaft das Förderprogramm „So-
fortmaßnahmen Innenstadt“ weiter fortgeführt.  
Im nächsten Jahr wird man auf den Ausschuss zukommen, um die Fortschrei-
bung des ISEK insofern sicherzustellen, dass die Frage des Postgebäudes mit-
abgebildet wird. Das Objekt wurde mittlerweile von der Emmericher Erschlie-
ßungsgesellschaft erworben und es soll in das Programm Städtebauförderung 
des Landes eingebracht werden, um entsprechende Förderanteile zu generieren. 
Des Weiteren wird die Windenergieplanung und Photovoltaikplanung die Verwal-
tung im nächsten Jahr weiter beschäftigen.  
Ein weiterer großer Anteil wird der Bauleitplanung zugeschrieben, der in fast je-
der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung in Form von Bebauungsplä-
nen auf der Tagesordnung steht. Hier ist als großes Projekt der Kreisverkehr 
Bahnhofstraße genannt, wo auch die Beseitigung der höhengleichen Bahnüber-
gänge eine große Rolle spielt. Die Bebauungspläne Waldparkviertel und großflä-
chiger Lebensmittel Einzelhandel auf dem Kasernengelände müssen fortgeführt 
werden. Möglicherweise wird man sich mit Gewerbegebietsbebauungsplänen 
aufgrund ihres Alters beschäftigen müssen. Weiterhin wird die Verkehrsführung 
der Industriestraße behandelt werden. Dies vor dem Hintergrund der Planungen 
der Betuwe (Beseitigung höhengleicher Bahnübergang Löwentor), weil man Teile 
des Schwerlastverkehrs nicht weiter über die Bundes-/Landes-/Hafenstraße leiten 
möchte, sondern mindestens auf dem Hafengebiet über die Industriestraße abzu-
führen.  
Das Dorfentwicklungskonzept Praest wird zum Abschluss gebracht werden müs-
sen und aus dem Einzelhandelskonzept und dem ISEK ist die Thematik Wemmer 
& Jansen zu lösen. 
 
Mitglied ten Brink geht auf den Bereich Löwentor ein und fragt an, ob die Verwal-
tung ein Konzept für den nicht geplanten Radweg in der Eisenbahnüberführung 
(Gerhard-Storm-Straße in Richtung Aldi) hat.  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs teilt mit, dass seitens der von der DB in der Of-
fenlage keine Nebenanlage vorgesehen ist. Das Ganze soll über die EÜF reali-
siert werden. Die Stadt Emmerich am Rhein hat die entsprechenden Forderungen 
gestellt mit der entsprechenden Aussage, dass eine Förderung seitens des Bun-
des erfolgt. Dies muss im Planfeststellungsverfahren entschieden. Pläne gibt es 
nicht dafür. 
Auf weitere Nachfrage von Mitglied ten Brink, ob eine finanzielle Reserve von der 
Verwaltung berücksichtigt wurde, wenn man diese Maßnahme in Eigenregie rea-
lisiert, teilt Erster Beigeordneter Dr. Wachs mit, dass eine solche Reserve nicht 
eingeplant ist, da der Rat nicht beschlossen hat, diese Maßnahme zu überneh-
men. Der Rat die 100%ige Förderung aus der Beseitigung höhengleicher Bahn-
übergänge § 13 EBkrG entsprechend beschlossen. 
 
Auf Nachfrage von Mitglied Kaiser erklärt Erster Beigeordneter Dr. Wachs, dass 
das Teilstück der Industriestraße zwischen Hafen und Industriegebiet bis zur von-
Gimborn-Straße ausgebaut werden soll, welches sich im Eigentum der Stadt 
Emmerich am Rhein befindet. Lediglich das letzte Stück der Industriestraße be-
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findet sich im Eigentum der Firma Probat. 
 
Nunmehr geht Frau Bartsch auf das Budget 1.100.10.01.01 Bau- und Grund-
stücksordnung ein. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen im Budget und 
personell zum Vorjahr. Die Entwicklung der Genehmigungsverfahren ist u. a. von 
der Konjunktur und von der Entwicklung der Planverfahren abhängig. Sofern ein 
Planverfahren abgeschlossen ist, wird die Arbeit hinsichtlich der Genehmigungen 
aufgenommen, wie z. B. beim Waldparkviertel. Insgesamt ist man in den letzten 
Monaten sehr projektbezogen im Bereich Problemimmobilien, Leiharbeiter, Ost-
europa unterwegs. Im letzten Jahr haben größere Aktionen (u. a. 13.02.2022) 
stattgefunden, stetig wird an den Projekten weitergearbeitet und entsprechende 
Maßnahmen wurden eingeleitet und umgesetzt. Für solche Projekte fallen natür-
lich auch Kosten an; diese werden für das nächste Haushaltsjahr in Höhe von 
3.000 € eingestellt werden.  
 
Mitglied Bartels geht auf Seite 341, lfd. Nr. 7 Bußgelder, ein.  Im Ergebnis für 
2021 sind 52.677 € gelistet und für die kommenden Jahre lediglich 6.000 €. Er 
fragt nach, wie sich diese Differenz erklären lässt.  
Frau Bartsch erläutert, dass dies nicht nur Bußgelder sondern auch Zwangsgel-
der beinhaltet. Die Summe in 2021 resultiert aus Maßnahmen, die tatsächlich 
umgesetzt wurden und zum größten Teil aus den Maßnahmen der Problemim-
mobilien hervorgehen. 
Nach Ansicht von Mitglied Bartels ist lt. dem Ansatz also davon auszugehen, 
dass sich solche Aktionen in den kommenden Jahren nicht derart wiederholen. 
Frau Bartsch erklärt, dass man dies grundsätzlich in der großen Form nicht vor-
hersehen kann. Es wird mit einem Grundstock geplant. Es handelt sich immer um 
Einzelmaßnahmen, die auch von Fall zu Fall unterschiedlich zu betrachten und 
zu vollziehen sind. Es ist davon auszugehen, dass auch das Ergebnis für das 
Jahr 2022 nächstes Jahr sicherlich höher ausfallen wird. Abgebildet werden im-
mer die Summen, die regulär im Jahr eingeholt werden. Alles was darüber hinaus 
geht ist vom Einzelfall abhängig. Auf weitere Nachfrage von Mitglied Bartels ant-
wortet Frau Bartsch, dass eine Reduzierung der Maßnahmen nicht erfolgt.  
Vorsitzender Jansen hofft, dass die Verwaltung bei dem Thema “Leiharbeiter” 
auch im Jahr 2023 dranbleibt. Die Situation für die Leute ist nicht tragbar aber die 
Gesetzeslage gibt den Kommunen nicht mehr Handlungsmöglichkeiten. 
 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs teilt zum Budget 1.100.10.03.01 Denkmalschutz 
und –pflege mit, dass es sich hier um geringe Ansätze handelt. Es handelt sich 
hierbei um eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen, wo Anteile aus der Denkmalför-
derung gemeinsam mit kommunalen Anteilen einfließen. 
Im Anschluss daran geht er genauer auf das Budget 1.100.12.01.01 Straßen, 
Wege, Plätze, Verkehrsanlagen ein. Das Thema “Betuwe” wird im nächsten Jahr 
einen großen Anteil Arbeit bereiten. In der Presse war zu lesen, dass die Bahn 
von ihrer Idee abgewichen ist, in der Bauphase der Betuwe Baufenster zu schaf-
fen und im laufenden Betrieb die Strecke auszubauen. Geplant ist nunmehr eine 
Vollsperrung und ein Vollausbau der Strecke, um die Zeit entsprechend zu ver-
kürzen. Dies hat natürlich enorme Folgen für die Stadt Emmerich am Rhein. Die-
se Maßnahme wird ja nicht einfach nur gebaut, sondern jede einzelne Baumaß-
nahme muss entsprechend begleitet werden, damit das Ergebnis der Kreuzungs-
vereinbarung entspricht. In den Gesprächen zwischen Verwaltung und der Bahn 
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wurde deutlich, dass zum einen im nächsten Jahr mit den Planfeststellungsbe-
schlüssen zu rechnen sein wird und sich die zuständigen Gremien zügig inner-
halb der Rechtsmittelfristen damit auseinandersetzen müssen, um entsprechende 
Maßnahmen Klage oder Nichtklage einzuleiten und zum anderen müssen die 
jeweiligen Planverfahren bearbeitet werden. In diesem Jahr wurden 3 Deckblätter 
zu den PFA 3.3 bis 3.5 durchgearbeitet, die im ersten Halbjahr etliche Monate an 
Zeit gekostet haben. Im nächsten Jahr wird dies also genauso stattfinden und 
parallel muss die bauliche Ebene betrachtet werden. Die Verwaltung erhält immer 
mehr Vorplanungshefte mit der Bitte um entsprechende Anmerkungen. Ein Inge-
nieur muss über diese Vorplanung schauen und es müssen Kreuzungsvereinba-
rungen mit der Bahn geschlossen werden Analog zu diesem Vorgehen macht die 
Bahn deutlich, dass wenn die Stadt Emmerich am Rhein sich nicht bewegt, sie 
den harten Weg fahren wird. Er macht deutlich, dass im nächsten Jahr der 
Schwerpunkt auf der Arbeit für die Betuwe liegen wird. Alle anderen Maßnahmen 
verschieben sich dann. 
Nunmehr geht er auf die Prioritäten-und Investitionsliste ein. Bei den meisten 
Maßnahmen handelt es sich um solche, die bereits begonnen sind und fortgeführt 
werden müssen. Bei einigen wenigen Straßenzügen ist die Planung vorgesehen. 
Wichtig ist der Ausbau des Radweges Netterdensche Straße. Dieses Teilstück ist 
nunmehr im Besitz der Stadt Emmerich am Rhein und es ist dringlich, dass die-
ses Teilstück einen Radweg bekommt.  
Die Maßnahme Schule im Quartier am Brink mit den Fördermitteln aus der Städ-
tebauförderung und die Anschlüsse an die Wollenweberstraße und Ölstraße  sol-
len im Frühjahr fertiggestellt werden.  
Die beiden großen Maßnahmen Geistmarkt und Kleiner Löwe aus dem ISEK sind 
in der Planung im besten Fall zum Abschluss zu bringen. 
 
Mitglied Sigmund meldet sich zu Wort und zieht das Fazit, dass, wenn die Betu-
we im nächsten Jahr die meiste Arbeit machen wird, die Maßnahmen in der Prio-
ritätenliste geschoben werden müssten. Er stellt die Frage, ob das Straßen- und 
Wegekonzept mit der Prioritätenliste abgeglichen wurde. Das Straßen- und Weg-
ekonzept ist Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln nach KAG; 
daher müssten diese beiden Dinge deckungsgleich sein. Wenn schon jetzt er-
kennbar ist, dass die im Jahre 2023 eingeplante Straßenbaumaßnahmen wegen 
der Arbeit zur Betuwe nicht durchgeführt werde können, dann sollten die Maß-
nahmen geschoben werden 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt, dass die bereits laufenden Maßnahmen 
natürlich zu Ende gebracht werden müssen. Ansonsten handelt es sich lediglich 
um Planungsansätze; die entsprechende Planung wird durch Fachbüros ausge-
arbeitet werden. Von daher ist er der Meinung, dass eine Verschiebung nicht 
notwendig ist.  
Ferner führt teilt er mit, dass die Prioritätenliste bereits sehr lange dem Haushalt 
angehört. Mit der Frage der Förderung der Straßenausbaubeiträge hat diese Lis-
te formal einen anderen Stellenwert bekommen und der Gesetzgeber verlangt, 
dazu einen entsprechenden Beschluss im Rat zu fassen. Dies ist notwendig, da-
mit die Stadt Emmerich am Rhein in den Genuss der Fördermittel kommt. Die 
Prioritäten- und Investitionsliste wird jedes Jahr fortgeschrieben.  
 
Mitglied Bartels geht auf die personelle Situation im Fachbereich 5. Bereits seit 
Jahren werden einige Straßenbaumaßnahmen geschoben. Er fragt an, ob die 
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Maßnahmen entsprechend der Prioritäten- und Investitionsliste im Jahr 2023 
durchgeführt werden. Sollte dem so sein, dann plädiert seine Fraktion dafür, den 
Dorfplatz Vrasselt vorrangig bearbeitet werden. Aber grundsätzlich stellt sich die 
Frage, ob das vorhandene Personal ausreicht, um die Umsetzung zu gewährleis-
ten. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs gibt zu, dass die Besetzung der Stellen im Tief-
bau immer noch aussteht. Eine Kollegin kommt aus dem Mutterschutz zurück und 
es bleibt noch eine Stelle zu besetzen. Momentan hilft die Firma Gelsenwasser 
der Verwaltung aus, die Baumaßnahmen umzusetzen, wie z. B. bei den Baustel-
len Neumarkt, Abteistraße. 
Vorsitzender Jansen macht den Einwand, dass die schlechte Personalsituation 
auch in anderen Fachbereichen zu verzeichnen ist. 
 
Mitglied Bartels sieht natürlich auch den Nachteil der Kostensteigerungen für die 
Bürger, wenn die Maßnahmen verschoben werden. Aber er versteht den Hinter-
grund dessen.  
 
Mitglied Gerritschen regt in Sachen Betuwe an, den Kostenansatz für mögliche 
Klagen zu erhöhen. 
 
Mitglied Bartels geht auf die S. 351, Pos. 13 Stromkosten für die Beleuchtung ein. 
Hier fragt an, wie sinnvoll es ist, sukzessive eine Umstellung auch noch nicht de-
fekter Leuchten auf LED vorzunehmen.  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs, dass diese Fragestellung bereits mehrfach erör-
tert wurde, er aber keine Infos darüber abgeben kann, wann eine Umstellung 
sinnvoll ist. Er schlägt vor, gemeinsam mit den Stadtwerken einen aktuellen Sta-
tus zu ermitteln. Mit den Stadtwerken ist ein System abgesprochen, wie die tech-
nische Umsetzung erfolgt. 
Weiterhin geht Mitglied Bartels auf die S. 351, Pos. 16 Aufwendungen für Ersatz-
beschaffung Festwerte ein. In den vergangenen Jahren waren dort keine Kosten 
angesetzt und nunmehr ab dem Jahr 2023 findet man dort Kostenansätze. Er 
stellt die Frage, warum dies so ist. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs teilt mit, dass dies bis zur Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses geklärt wird. 
 
Nunmehr wird das Budget 1.100.12.02.01 ÖPNV/Bürgerbus vom Ersten Beige-
ordneten Dr. Wachs angesprochen und er teilt mit, dass sich kaum Veränderun-
gen zum Vorjahr abbilden.  
Mitglied Sigmund teilt mit, dass aus der örtlichen Presse zu entnehmen war, dass 
es beim Bürgerbus Probleme gibt. Er regt an, eine Besprechung zwischen den 
Fraktionen und dem Bürgerbus Verein anzusetzen, damit der Verkehr des Bür-
gerbusses stabil aufgestellt werden kann, zukunftsfähig und nachhaltig ist.  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs merkt an, dass allgemein bekannt ist, dass der 
Bürgerbus Verein Nachwuchskräfte dringend benötigt und um jegliche Unterstüt-
zung in diesem Bereich mehr als dankbar ist. Die Verwaltung wie auch die Frakti-
onen nehmen diese Anregung gerne auf und setzen sich für eine zeitnahe Einla-
dung ein.  
 
Zum Budget 1.100.13.01.01 Natur und Landschaft teilt Erster Beigeordneter Dr. 
Wachs mit, dass sich bei den Ansätzen nichts verändert hat. 
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Auf Nachfrage von Mitglied Bartels antwortet Erster Beigeordneter Dr. Wachs, 
dass Informationen zum Stand der Ökopunkte bis zur Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vorliegen werden.  
 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs reagiert auf Anfrage von Mitglied Kaiser und teilt 
mit, dass die “Vorgärten des Grauens” eine Frage der rechtlichen Möglichkeiten 
ist. Die erste rechtliche Möglichkeit ist die entsprechende Festsetzung im Bebau-
ungsplan, um solchen Vorhaben entgegenzuwirken. Diese normative Festset-
zung über den Bebauungsplan ist erforderlich, um ordnungsrechtlich gegen die 
Eigentümer vorzugehen. Die Verwaltung ist aufgefordert, diese Fragestellung bei 
jedem Bebauungsplan zu prüfen. 
Mitglied ten Brink ist der Auffassung, dass man ordnungsrechtlich gegen die Ei-
gentümer in Baugebieten vorgehen könnte, die einen Zaun/Flechtzaun bis zu 
einer Höhe von 2 m aufstellen; teilweise auch in Sichtdreiecken.  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt, dass, sofern keine Gestaltungssatzung 
oder Bebauungsplan greift, die Höhe des Zaunes bis 2 m zulässig ist. Bei den 
Sichtdreiecken müsste man sich die Situation vor Ort anschauen und entspre-
chend tätig werden müssen. Er bittet Mitglied ten Brink um entsprechende Mel-
dung beim zuständigen Fachbereich 6. 
 
Hinsichtlich des Budgets 1.100.13.02.01 Forst teilt Mitglied Bartels mit, dass dort 
ein Stellenanteil eingestellt wurde, der bislang nicht dort stand. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs kann diese Frage nicht zu 100 % beantwortet. 
Die gesamte Abwicklung des Forstes hat sich vor 2 Jahren geändert. Die Arbeit 
wurde vom Forstamt an eine private Firma übergeben. Die Forstbetriebsgemein-
schaft Emmerich bedient sich seitdem dieser privaten Firma und er geht davon 
aus, dass daraus die entsprechenden Haushaltsansätze resultieren. Er wird dies 
genauer nachfragen. 
 
Mitglied Brouwer teilt für die CDU-Fraktion mit, dass kein Grund gesehen wird, 
die Maßnahmen des Fachbereiches Stadtentwicklung abzulehnen. Da allerdings 
die Veränderungsliste noch nicht vorliegt, wird seine Fraktion die weiteren Haus-
haltsplanberatungen abwarten und sich bei der jetzigen Abstimmung enthalten. 
 
Mitglied Bartels teilt für die BGE-Fraktion mit, dass sie dem vorliegenden Be-
schlussvorschlag zustimmt. 
 
Vorsitzender Jansen lässt nunmehr über den vorliegenden Beschlussvorschlag 
der Verwaltung abstimmen.  
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 
500 “Fachbereich 5 – Stadtentwicklung” im Ergebnishaushalt für das Haushalts-
jahr 2023 auf 3.639.253 Euro und im Finanzhaushalt auf 9.901.190  Euro ggfs. 
zuzüglich der Veränderungen aus den im Vortrag dargestellten Ergänzungen fest. 
 
 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen dafür 11  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 7   
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4. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. E 7/8 - Wassen-
bergstraße -; 
hier: Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: 05 - 17 0811/2022 

  
Erster Beigeordneter Wachs betont zunächst, dass er diesen Aufstellungsbe-
schluss mitvertritt. Er lobt den Entwurf als Ergebnis der guten Zusammenarbeit 
des Fachbereiches 5 und Frau Kirchner mit den Investoren. 
Mitglied Brouwer erhält das Wort und drückt aus, dass die Fraktion der CDU die-
sen Aufstellungsbeschluss ausdrücklich begrüßt und sich im weiteren Verfahren 
noch einbringen wird. 
 
Mitglied Sigmund bekundet, dass auch die BGE Fraktion dieses Vorhaben be-
grüßt. Der Investor sei frühzeitig mit der Fraktion zwecks des Informationsaustau-
sches in Kontakt getreten. Allerdings sind noch einige Fragen offen, die alle auch 
zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden können. Er erklärt, dass die BGE 
Fraktion insbesondere Wert auf die Altlastenproblematik legen wird. 
 
Mitglied Baars berichtet, dass auch die SPD diesen Beschlussvorschlag begrüßt. 
Jedoch kritisiert die Fraktion den zu niedrigen Stellplatzschlüssel und fordert ei-
nen Schlüssel von mindestens 1. 
 
Der Vorsitzende Jansen erörtert, dass dies im weiteren Verlauf noch einzubrin-
gen ist und lässt nunmehr über den Antrag von Mitglied Brouwer, nach Vorlage 
zu beschließen, abstimmen.  
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bereich Gemarkung Emmerich, Flur 7, Flurstücke 332, 680, 681, 1032, 1073, 
1079, 1099, 1100, 1101, 1119, 1249, 1263, 1267 und 1276 einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan aufzustellen. Zusätzlich wird ein Teilstück der Straße Am 
Portenhövel, Gemarkung Emmerich, Flur 7, Flurstück 1074 in den Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans inkludiert. 
 
Das Vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren erhält die Bezeichnung Nr. E 
7/8 -Wassenbergstraße-.  
  
Der Geltungsbereich des aufzustellenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
ergibt sich aus der beigefügten Karte. 
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Abstimmungsergebnis 
Stimmen dafür 18  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
 
5. ISEK 2025: Verfügungsfonds; 

hier: Verlängerung des Förderzeitraums 
Vorlage: 05 - 17 0812/2022 

  
Mitglied Baars stellt den Antrag, nach Vorlage zu beschließen.  
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, den Zeitraum für die Gewäh-
rung von Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds im innerstädtischen Bereich 
zu verlängern. 
 
 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen dafür 18  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
 
6. Übernahme des Antrags auf Fortführung des Verfahrens zur Aufstellung 

des Bebauungsplans N 1/1 - Teil 1; 
hier: Eingabe Nr. 32/2022 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
Vorlage: 05 - 17 0815/2022 

  
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erläutert noch einmal anhand der Anlage 1 die 
Ausgangssituation. Konkret geht es um zwei Eigentumsflächen, bei der einer der 
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Eigentümer die Fläche baurechtlich hochstufen möchte. Die Verwaltung beschied 
dies in der Vergangenheit negativ. Die Entwicklung des Gebietes sei im Sinne 
einer Gesamtentwicklung immer vorgesehen gewesen. Jedoch waren sich die 
Eigentümer nach den Gesprächen mit der Stadt nicht mehr einig, sodass die 
notwendigen Planungsschritte nicht vorgenommen wurden.  Er führt aus, dass 
die Entwicklung einer Teilfläche planungsrechtlich nicht sinnvoll wäre, da dies zu 
verschiedenen Schwierigkeiten und Mindernutzungen der Grundstücke führen 
würde. Als Beispiel führt Herr Dr. Wachs die Regenwasserentwässerung an. In 
einem Gesamtgebiet angelegt ist diese effizienter als in einzelnen Gebieten an-
gelegt.  
Eine weitere grundsätzliche Frage ist die der Erschließung. Sie sei zu händeln, 
allerdings wird sie den Gebührenzahler eine hohe Summe kosten. Vor 30 Jahren 
wurde seitens der Stadt bereits entschieden, dass für diese Flächen eine Er-
schließung im Sinne der Gewerbegebietsentwicklung stattfinden soll. Die Stadt 
versteht die Erschließung und die Gewerbegebietsentwicklung immer als zu-
sammengehöriges Paar.  
In Abwägung aller Gesichtspunkte kommt die Verwaltung zu dem Entschluss 
keine Teilflächenentwicklung einzuleiten. Besser ist es, weiterhin eine Gesamt-
entwicklung zu verfolgen. 
 
Der Vorsitzende Jansen bedankt sich für die Ausführungen. Er gibt an, dass es 
unbefriedigend sei, dass die Flächen, die zur Verfügung stehen, nicht entwickelt 
werden können. 
 
Mitglied Brouwer erhält das Wort und bittet im Namen der CDU Fraktion, die an-
deren Fraktionen sich dem Antrag anzuschließen, die Abstimmung in den nächs-
ten Ausschuss für Stadtentwicklung zu verschieben. Zum einen, weil die Vorlage 
erst am Freitag zugestellt worden ist und zum anderen, weil die Fraktion in 
Kenntnis darüber ist, dass ein Gesprächstermin zwischen den beiden Eigentü-
mern ansteht. Darüber hinaus möchte man sich die Option freihalten, noch ein-
mal selbst mit den Eigentümern zu sprechen. 
 
Der Vorsitzende Jansen bedankt sich und erteilt Mitglied Sigmund das Wort. 
Dieser dankt und bittet während der Zeit des Beratungsbedarfs um eine Prüfung 
nach vertraglichen und rechtlichen Möglichkeiten, den Grundbesitzübergang mit 
der Pflicht zu einer zeitgemäßen Entwicklung zu verbinden oder einen Rücker-
werb der Fläche zu verhandeln. Es sei zunächst aber sinnvoll den Ausgang der 
Gespräche zwischen den Eigentümern abzuwarten. 
Der Vorsitzende Jansen gibt diesen Prüfauftrag an die Verwaltung weiter und 
bittet um eine Aufnahme in die Vorlage für den nächsten oder übernächsten Aus-
schuss für Stadtentwicklung, nachdem der Dialog zwischen den Eigentümern 
stattgefunden hat. 
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Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung vertagt den Tagesordnungspunkt. 
 
 
Abstimmungsergebnis 
Stimmen dafür 18  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0   

 
 
 
7. Mitteilungen und Anfragen 
  
7.1. Schließung Bürgerbad Elten; 

hier: Anfrage von Mitglied Baars 
  

Mitglied Baars bezieht sich auf die kurzfristige Schließung des Bürgerbades in 
Elten aufgrund der mangelhaften Ab- und Zuluft durch Ventilatoren. Die SPD 
stellt den Antrag zu prüfen, ob das Schulschwimmen bis zur Wiedereröffnung des 
Bürgerbades im „Embricana“ stattfinden kann. 
Der Vorsitzende Jansen schließt sich an und bittet die Verwaltung um Klärung auf 
dem kleinen Dienstweg. 
 
Mitglied Kukulies unterstützt diesen Antrag und bittet um eine Prüfung und Kos-
tenaufstellung des Transports der Schüler mit Bussen zum „Embricana“. Best-
möglich wäre es, wenn dies bereits zur nächsten Sitzung erfolgt, sodass dann 
über die Kostenübernahme entschieden werden kann. 
Der Vorsitzende Jansen unterstützt diese Anfrage. 
 
Mitglied Sigmund berichtet über eine Firma an der Ostermeyerstraße, welche 
sich insbesondere um Lüftungssysteme kümmert und schlägt vor, sich mit dieser 
Firma in Verbindung zu setzen, sodass im besten Fall möglichst schnell Abhilfe 
geschaffen wird. 
Vorsitzender Jansen begrüßt diesen Vorschlag. Jedoch weist Erster Beigeordne-
ter Dr. Wachs daraufhin, dass bereits alles geklärt wurde und es sich nur um Lie-
ferengpässe der Teile handelt. Zudem werden bereits Gespräche bzgl. der Öff-
nung mit dem Bürgerbadverein geführt. 
Der Vorsitzende Jansen hofft, dass man nach zwei Monaten, also am 
01.02.2023, wieder öffnen kann. 
 
Mitglied Sigmund erkundigt sich über die Ausschreibungen für die Betonsanie-
rung des Schwimmbades in Elten. Er habe gehört, dass auf die Ausschreibung 
keine Bewerbungen eingegangen sind. In diesem Zusammenhang möchte er 
wissen, ob nicht eine Direktvergabe auch über die deutschen Grenzen hinweg 
Sinn ergeben würde. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs erklärt, dass aufgrund der Öffentlichkeit keine 
Details zu laufenden Vergabeverfahren gemacht werden. Er steht allerdings nach 
Abschluss des Ausschusses für Fragen zur Verfügung. Außerdem betont er aus-
drücklich, dass die Betonsanierung und die Lüftungsanlage zwei verschiedene 
Probleme darstellen und nichts miteinander zu tun haben. 
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7.2. Erdgasverdichterstation Elten; 
hier: Anfrage von Mitglied Gerritschen 

  
Mitglied Gerritschen bezieht sich auf die Baustelle im Bereich der Erdgasverdich-
terstation in Elten. Er habe eine Stellungnahme erhalten, in der sich die Lan-
desnaturschutzverbände NRW über eine fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung, 
beschweren. Der Grundwasserbestand würde durch die Baustelle in dem Natur-
schutzgebiet massiv gestört. Er fragt, ob die ausführende Firma das Vorhaben 
ohne eine solche Prüfung und in diesem Bereich vornehmen durfte. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs antwortet, dass die Stadt Emmerich am Rhein in 
dieser Sache nicht zuständig ist. Er vermutet, dass es sich bei diesem Vorhaben 
um ein solches handelt, welches nach einem Spezialgesetz genehmigt wurde, für 
das eine andere Stelle zuständig ist. Eine solche Prüfung wäre im Verfahren 
durchzuführen. Die Stadt Emmerich am Rhein ist hier jedoch nicht beteiligt. Er 
fügt hinzu, dass er für eine detaillierte Antwort, den Vorgang besser kennen 
müsste. 
 
 

 
7.3. Rückverlegung des Wochenmarktes zum Neumarkt; 

hier: Anfrage von Mitglied Sigmund 
  

Mitglied Sigmund erkundigt sich danach, wann der Wochenmarkt wieder auf den 
Neumarkt ziehen kann und fragt nach einer Informationsveranstaltung für die 
Marktbeschicker bzgl. des aktuellen Sachstandes. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs befürwortet dies. 
 

 
7.4. Aufstellung Poller am Willibrord-Gymnasium; 

hier: Anfrage vom Vorsitzenden Jansen 
  

Der Vorsitzende Jansen berichtet über eine Anfrage der Bewohner am Gymnasi-
um, weswegen die Parkplätze am Gymnasium mit Pollern blockiert werden. Die 
Nachbarschaft würde diesen Parkraum gerne nutzen. 
Erster Beigeordneter Dr. Wachs antwortet, dass es sich hier um einen Vorgang 
handelt, der die Verwaltung seit längerem beschäftigt. Der Grund für die Poller 
sind Jugendliche mit Autos, die dort Alkohol trinken und diese Parkplätze als 
Treffpunkt nutzen. Durch die Lärm- und Müllverschmutzung gingen Beschwerden 
der Anwohner bei der Verwaltung ein, weswegen dann entschieden wurde, diese 
Poller aufzustellen, nachdem die Variante mit Hinweisschildern fehlschlug. 
 
 
  

8. Einwohnerfragestunde 
  

Seitens der Anwesenden meldet sich keiner zu Wort. 
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Der Vorsitzende Jansen schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung um 18.14 Uhr, nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen.  
 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 6. Dezember 2022 
 
 
 
Albert Jansen  Nicole Jansen 
Vorsitzender          Schriftführerin 
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